
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 1 SRLG Ziel
 SRLG - Sonderrechnungslegungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

§ 1.

Ziel dieses Bundesgesetzes ist es, die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen Stellen der öffentlichen Hand

und Unternehmen, die unter dieses Bundesgesetz fallen sowie die 1nanzielle Transparenz innerhalb dieser

Unternehmen zu gewährleisten und dadurch Wettbewerbsverzerrungen in Form von Quersubventionierungen

verfolgen zu können.

In Kraft seit 21.04.2007 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/srlg/paragraf/1
file:///

	§ 1 SRLG Ziel
	SRLG - Sonderrechnungslegungsgesetz


